Entwurf (Stand:16.09.2025)
Vereinbarung
zur Einrichtung eines gemeinsamen Gemeindebüros
im Nachbarschaftsraum

zwischen
der Evangelischen Kirchengemeinde A
der Evangelischen Kirchengemeinde B
und der Evangelischen Kirchengemeinde C
– jeweils vertreten durch ihren Kirchenvorstand –

Die Kirchenvorstände der beteiligten Kirchengemeinden schließen gemäß den §§ 2a, 4 und 5 des Regionalgesetzes der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung öffentlicher kirchlicher Aufgaben der Verwaltung im Sinne von § 2b Absatz 3 Nummer 2 des Umsatzsteuergesetzes:

§ 1
Bildung einer Arbeitsgemeinschaft
(1) Die oben genannten Kirchengemeinden bilden bis zur Umsetzung der gemeinsamen Rechtsform im Nachbarschaftsraum eine Arbeitsgemeinschaft zur Errichtung und Unterhaltung eines gemeinsamen Gemeindebüros. Das Gemeindebüro nimmt alle den Kirchengemeinden obliegenden Verwaltungsaufgaben wahr.
(2) Die Zusammenarbeit dient dem Erhalt der Infrastruktur der Kirchengemeinden im Verwaltungsbereich. Dabei sollen folgende Ziele erreicht werden:
1.	die Konzentration von Verwaltungsaufgaben in einer gemeinsamen Organisationseinheit,
2.	die Stärkung, Optimierung und Vernetzung der Verwaltungsabläufe,
3.	die Kommunikation neuer einheitlicher Arbeitsabläufe,
4.	die Gewährleistung von Qualitätsstandards,
5.	die Konzentration der Personalhoheit.

§ 2
Gemeinsames Gemeindebüro
(1) Die Evangelische XXX (hier bitte den Namen der Kirchengemeinde eintragen, die die Anstellungsträgerschaft übernimmt) unterhält ein gemeinsames Gemeindebüro für die oben angegebenen Kirchengemeinden und ist Anstellungsträger der im Gemeindebüro beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
(2) Das Gemeindebüro wird in der X-Straße in XXX (Ort) eingerichtet. (Alternativ, falls der Gebäudeplan noch nicht beschlossen wurde: Das Gemeindebüro wird als Interimslösung in der X-Straße in XXX (Ort) eingerichtet. Es gibt keine Nebenstellen. Der endgültige Standort wird mit dem beschlossenen Gebäudebedarfs- und Entwicklungsplan festgelegt.) Die Öffnungszeiten werden von den Kirchengemeinden einvernehmlich festgelegt.
(3) Das Gemeindebüro ist Arbeitsstelle aller Mitarbeitenden der kirchengemeindlichen Verwaltung. Diese nehmen die Aufgaben kirchengemeindeübergreifend wahr. 
(4) Die an der Kooperation beteiligten Kirchengemeinden bringen alle Verwaltungsstellenanteile in einen gemeinsamen Stellenplan ein, der beim Anstellungsträger nach Absatz 1 geführt wird. Der gemeinsame Stellenplan wird als Anlage den Haushaltsplänen der anderen Kirchengemeinden beigefügt.

(5) Zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung werden folgende Stellenanteile von jeder Kirchengemeinde eingebracht:
1. Kirchengemeinde A: ___ Wochenstunden
2. Kirchengemeinde B: ___ Wochenstunden
3. Kirchengemeinde C: ___ Wochenstunden
Die Stellenanteile können sich später im Rahmen von Haushaltsplanberatungen und -genehmigungen ändern. Der Finanzierungsschlüssel nach § 7 Absatz 1 bleibt unberührt.
(6) Die bisherigen Mitarbeitenden in den Gemeindebüros der anderen Kirchengemeinden werden von der Anstellungsträgerkirchengemeinde im Rahmen eines Betriebsübergangs übernommen. Die Mitarbeitervertretung ist zu beteiligen. Die Mitarbeitenden sind über ihre Rechte aufzuklären.  
(7) Im Rahmen der gesamtkirchlichen Verwaltungsunterstützung erhalten die Kirchengemeinden, befristet bis zum 31.12.2026, projektbezogene zusätzliche Mittel zur Erweiterung der Stellenumfänge bzw. anfallende Mehrarbeit im Prozess der Zusammenlegung.

§ 3
Übertragene Aufgaben
(1) Die Kirchengemeinden übertragen Aufgaben der pfarramtlichen und gemeindlichen Verwaltung auf das gemeinsame Gemeindebüro. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt auf Grundlage des „Handbuchs für Kirchengemeindebüros“ der Kirchenverwaltung.
(2) Die Kirchengemeinden beantragen einen KirA-/Kiris- und MACH-Zugang für das gemeinsame Gemeindebüro, damit ein Zugriff auf die notwendigen Daten aller Kirchengemeinden ermöglicht wird.
(3) Die Kirchengemeinden behandeln alle gegenseitig zugänglich gemachten Informationen vertraulich. 
(4) Die hauptamtlichen Beschäftigten des gemeinsamen Gemeindebüros sind berechtigt, die Daten der beteiligten Kirchengemeinden zu verarbeiten. Dies schließt die Verarbeitung mit Hilfe der EKHN-IT-Fachverfahren ein, insbesondere neben KirA/Kiris und MACH auch Kita Büro, Enaio (Rechnungsworkflow und DMS) und den Zugriff auf das Intranet sowie den Zugriff auf die Mailadressen des Nachbarschaftsraums. 
(5) Die Genehmigung von Benutzeranträgen für die IT-Fachverfahren übernimmt die Anstellungsträgerkirchengemeinde. Der zu berechtigende Personenkreis sowie die Freigabeberechtigten ergeben sich hierbei aus den spezifischen gesetzlichen Anforderungen des jeweiligen IT-Fachverfahrens. 

§ 4
Zusammenarbeit
(1) Die Mitarbeitenden des Gemeindebüros werden von der Anstellungsträgerkirchengemeinde im Einvernehmen mit den anderen Kirchengemeinden eingestellt. Veränderungen der Arbeitsverträge erfolgen ebenfalls im Einvernehmen mit den anderen Kirchengemeinden.
(2) Der Kirchenvorstand der Anstellungsträgerkirchengemeinde erstellt die Stellenbeschreibungen für die Mitarbeitenden des Gemeindebüros im Einvernehmen mit den Kirchenvorständen der anderen Kirchengemeinden und übt die Dienstaufsicht aus. (Alternativ kann die Dienstaufsicht bei dem Vorsitz des Verwaltungsausschusses liegen)
(3) Die Anstellungsträgerkirchengemeinde verpflichtet die Mitarbeitenden des Gemeindebüros zum Stillschweigen gegenüber Dritten über alle Geschäftsangelegenheiten, die die anderen Kirchengemeinden betreffen.
(4) Über Krankmeldungen, Urlaubs- und Fortbildungsanträge werden die Kirchenvorstandsvorsitzenden von der Anstellungsträgerkirchengemeinde schnellstmöglich informiert.
§ 5
 Verwaltungsausschuss
(1) Die Kirchengemeinden bilden einen Verwaltungsausschuss. Dem Ausschuss gehören   mindestens ein Mitglied der beteiligten Kirchenvorstände an, die von diesen gewählt werden.  Ebenso sollte mindestens ein Mitglied aus dem hauptamtlichen Verkündigungsteam dem Verwaltungsausschuss angehören.
(2) Der Verwaltungsausschuss wählt aus seiner Mitte ein vorsitzendes Mitglied und eine Stellvertretung. Sie sollen nicht demselben Kirchenvorstand angehören.
(3) Für die Geschäftsordnung gelten die §§ 38 bis 43 der Kirchengemeindeordnung entsprechend.
(4) Dem Verwaltungsausschuss können Aufgaben zur selbstständigen Wahrnehmung und Beschlussfassung unter Verantwortung der Kirchenvorstände übertragen werden. (Alternativ: Dem Verwaltungsausschuss werden Aufgaben zur selbständigen Wahrnehmung und Beschlussfassung unter Verantwortung der Kirchenvorstände übertragen.) Zu diesen Aufgaben zählen insbesondere:
1. Festlegung der Öffnungszeiten des Gemeindebüros,
2. Regelungen in den Bereichen Büroorganisation, Schriftgutverwaltung und Archiv,
3.	Mitwirkung bei Einstellung von neuen Mitarbeitenden,
4.	Vorbereitung der gemeinsamen Sitzung der Kirchenvorstände,
5.	Abgabe eines Berichts gegenüber der gemeinsamen Sitzung.

§ 6
Gemeinsame Sitzung
(1) Die Kirchenvorstände der beteiligten Kirchengemeinden kommen in der Regel einmal im Jahr zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen.
[bookmark: _GoBack](2) Die oder der Vorsitzende des Kirchenvorstands der Anstellungsträgerkirchengemeinde lädt zu den gemeinsamen Sitzungen ein und leitet diese. (Alternativ: Der Vorsitz des Verwaltungsausschusses lädt zu den gemeinsamen Sitzungen ein und leitet diese.)
(3) Die gemeinsame Sitzung nimmt den Bericht des Verwaltungsausschusses entgegen. Die gemeinsame Sitzung kann dem Verwaltungsausschuss Vorgaben machen.
(4) Für die Geschäftsordnung gelten die §§ 38 bis 42 der Kirchengemeindeordnung entsprechend.

§ 7
Finanzierung
(1) Alle Kosten, die der Anstellungsträgerkirchengemeinde aus dem Betrieb des gemeinsamen Gemeindebüros entstehen, werden zwischen den beteiligten Kirchengemeinden nach der jeweiligen Gemeindemitgliederzahl jeweils zum Ende eines Kalenderjahres abgerechnet. Stichtag für die Gemeindemitgliederzahl ist jeweils der 1. Januar eines Kalenderjahres. (Alternativ: Alle Kosten, die der Anstellungsträgerkirchengemeinde aus dem Betrieb des gemeinsamen Gemeindebüros entstehen, werden zwischen den beteiligten Kirchengemeinden nach den eingebrachten Wochenstunden abgerechnet. > Hier bitte Rücksprache mit der Regionalverwaltung halten, welche Finanzierungsmöglichkeit empfohlen wird) Dies betrifft folgende Kosten:
1.	Personalkosten, einschließlich der Fortbildungskosten für die Mitarbeitenden,
2.	Sachkosten, einschließlich der Reisekosten, für die Mitarbeitenden,
3	Mietkosten/Unterhaltungskosten und Renovierungskosten einschließlich anteiliger Zuführungen in die Substanzerhaltungsrücklage der Gebäudeeigentümerin nach § 65 Absatz 5 KHO und § 7 EBBVO für die Büroräume in der Anstellungsträgerkirchengemeinde,
4.	Nebenkosten für die Büroräume (Heizung, Strom, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Winterdienst, Telefon/Internet),
5.	Kosten für Büromaterial,
6.	Kosten für Bürogeräte und Büromöbel (bzw. deren Aufwand für Abschreibung).
(2) Für das gemeinsame Gemeindebüro ist im Haushalt der Anstellungsträgerkirchengemeinde ein separates Abrechnungsobjekt einzurichten.
(3) Am Anfang eines jeden Jahres wird die Abrechnung für das Vorjahr erstellt und von den Kirchengemeinden der jeweilige Erstattungsbetrag angefordert.

§ 8
Inkrafttreten
Diese Vereinbarung tritt nach der Beschlussfassung der beteiligten Kirchenvorstände am XX.XX.202X in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2026 (Alternativ: mit dem Beginn der Rechtsform im Nachbarschaftsraum) außer Kraft. 
(Bitte beachten: Zwischen Unterschriften und Beginn der Vereinbarung müssen 6-8 Wochen liegen, damit die Betriebsübergänge umgesetzt werden können und auch die Regionalverwaltung die Veränderungen bearbeiten kann!)

Für die Evangelische Kirchengemeinde A:

___________    _______________________       _______________________
Datum                Unterschrift                                   2. Unterschrift                                   Siegel

Für die Evangelische Kirchengemeinde B:

__________    _______________________       _______________________
Datum                Unterschrift                                   2. Unterschrift                                   Siegel

Für die Evangelische Kirchengemeinde C:

___________    _______________________       _______________________
Datum                Unterschrift                                   2. Unterschrift                                   Siegel



Das unterschriebene Original verbleibt bei der Anstellungsträgergemeinde. 
Das Regionalbüro Vernetzte Beratung ekhn2030 in der Kirchenverwaltung, das Dekanat, die Regionalverwaltung sowie alle weiteren beteiligten Kirchengemeinden erhalten die Vereinbarung digital eingescannt. 
Das Regionalbüro prüft die Vereinbarung und bewilligt bei positiver Prüfung die befristete Förderung. Dies teilt das Regionalbüro den Kirchengemeinden, dem Dekanat und der Regionalverwaltung mit.
